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und 1 0 . 0 0 0 Kontakte mit Rat- und Informa-
tionssuchenden hat die Zentralstelle KDV

pro Jahr. Diese Kontakte b einhalten Materialb estel-
lungen ebenso wie ein Hintergrundgespräch o der
Interview mit Journalisten, den kurzen Hinweis
auf die richtige Stelle auf unserer Internetseite
eb enso wie die manchmal üb er eine Stunde dau-
ernde telefonische B eratung . D as Vermittlungsge-
spräch mit einem Amt zählt eb enso dazu wie die
Lobbyrunde in einem B erliner Abgeordnetenbüro .
Rund 2 . 5 0 0 neue Ratsuchende meldeten sich j edes

Jahr b ei der Zentralstelle KDV.
Seit diesem Sommer b efindet sich die B era-

tungsarb eit in einem erfreulichen Sturzflug. Statt
vierzig Telefonate pro Tag sind e s j etzt vielleicht
no ch zehn . Und die sind deutlich kürzer als no ch
vor wenigen Monaten . Fast immer reicht eine einfa-
che Antwort : » Sie müssen nichts mehr tun . Die B e-
hörde wird sich nie wieder b ei Ihnen melden . « Die
Wehrpflicht geht zu Ende . Die letzten Wehrpflich-
tigen, die ohne das eigene Einverständnis einb eru-
fen wurden, werden im Januar 2 0 1 1 den Dienst an-
treten . D anach dienen nur no ch Freiwillige in der
Bundeswehr, auch wenn der Dienst für manche
no ch »Grundwehrdienst« genannt wird . Zum Zivil-
dienst werden schon seit längerer Zeit nur no ch
diej enigen einberufen, die mit einem Einb eru-
fungsvorschlag ausdrücklich um die Einb erufung
bitten − manche leider auch, weil sie durch
schlechte B eratung und/o der vorauseilendem Ge-
horsam meinten, sie müssten sich einen Zivi-Platz
suchen .

Was für die ho chfrequentierte und hauptberuf-
lich b esetzte Geschäftsstelle der Zentralstelle KDV
gilt, macht sich in dem üb er das Land verteilte KDV-
B eraternetz natürlich no ch stärker b emerkb ar. Vie-
le örtliche KDV-B eraterInnen »klagten« in der Ver-
gangenheit schon, dass sich nur no ch ganz selten
ein Ratsuchender melden würde . Au s » selten« wird
j etzt ein »gar nicht mehr« werden .

Die meisten Probleme fallen weg

4 0 0 . 0 0 0 Männer werden nicht mehr unter Andro-
hung von Bußgeld und polizeilicher Vorführung
zwangsweise zur Mu sterung zitiert, 9 0 . 0 0 0 nicht
mehr unter Androhung von Gefängnisstrafen zum
Zivildienst und 60 . 0 0 0 nicht mehr zum Wehrdienst
einberufen . 1 0 . 0 0 0 müssen nicht mehr als »ehren-

amtliche« Helfer im Zivil- und Katastrophenschutz
mitwirken und 6 . 0 0 0 kein »freiwilliges« Jahr anstel-
le des Zivildienstes mehr leisten . Keine Musterun-
gen mehr, keine Einb erufungen mehr, keine Prob-
leme mehr mit B efreiungen o der Zurückstellun-
gen, keine Probleme mehr in den Zivildienststel-
len, keine Fragen mehr, wo und wie der KDV-An-
trag zu stellen ist und was in die B egründung ge-
hört − alle s, was mit dem Zwangsdienst zu sammen-
hing, fällt einfach weg. Punkt. D a gibt es kein Kom-
ma, kein »wer weiß« , kein »vielleicht j a doch« . Ohne
Wehrpflicht kein Zwang zum Militärdienst und
folglich auch keinen Zwang zum Ersatzdienst.

In Zukunft wird es auch fast keine Anerken-
nungsverfahren für Kriegsdienstverweigerer
mehr geben . Ein zwar schwerwiegender, ab er zah-
lenmäßig sehr kleiner Re st wird no ch bleib en − die
kriegsdienstverweigernden Zeit- und B erufssolda-
tInnen . In den letzten Jahren gab es rund 4 . 5 0 0
KDV-Anträge von SoldatInnen . 4 . 3 0 0 die ser Anträ-
ge wurden von Grundwehrdienst und freiwillig
länger Wehrdienst Leistenden gestellt. Diese wird
es zukünftig nicht mehr geb en . Auch von den zu-
künftig freiwillig Wehrdienst Leistenden sind
KDV-Anträge kaum zu erwarten . Neu eingeführt
wird , dass für j ede Soldatin und j eden Soldaten die
ersten sechs Dienstmonate als Prob ezeit gelten, in
denen der Dienst ohne Angab e von Gründen b een-
det werden kann . D a j ede s Jahr weniger als 1 0 . 0 0 0
Männer und Frauen den Wehrdienst pro Jahr frei-
willig antreten werden

1 )

, dürften (leider ! ) nur we-
nige no ch nach dem Ablauf der ersten sechs Mona-
te Gewissensb edenken gegen ihr Tun b ekommen
und den Kriegsdienst verweigern .

Krieg führt nur wenige Soldaten zur KDV

Die Bunde swehr wird in den nächsten fünfJahren
um rund 4 0 . 0 0 0 Zeit- und B erufssoldatInnen ver-
kleinert. D as soll ohne »goldenen Handschlag« , also
ohne finanzielle Anreize für Entlassungsanträge
p assieren . In der Praxis wird das bedeuten, dass in
den nächsten fünfJahren SoldatInnen, die ihre Ent-
lassung b e antragen, gute Chancen hab en, tatsäch-
lich entlassen zu werden . Die Personalplaner der

Peter Tobiassen

Die Zentralstelle KDV
in einem Deutschland ohne Wehrpflicht
D as mögliche Ende einer zukünftig vielleicht überflüssigen,
weil erfolgreichen Organisation

1 ) Selb st wenn die Zahl der Dienstpo sten nicht auf 7. 5 0 0 , sondern
auf 1 5 . 0 0 0 festgelegt wird , liegt die Zahl der neu Verpflichteten
pro Jahr deutlich unter 1 0 . 0 0 0 , weil nach b isherigen Erfahrun-
gen die durchschnittliche Verpflichtungszeit b ei üb er 2 0 Mona-
ten liegt.
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die Struktur der Inquisitionsverfahren der 1 9 60er
Jahre . Spiegel-Online zitierte vor kurzem einen
Ausschussvorsitzenden, der üb er die damaligen
Verfahren berichtete : » >Manche Leute waren wirk-
lich schrecklich <, erzählt er. Einer seiner B eisitzer,
ein alter Kriegsveteran, schlug sich in den B eratun-
gen gerne auf sein Holzb ein und pflegte dann zu sa-
gen : >D en Kerl lassen wir marschieren ! Mir hat die
Armee do ch auch nicht geschadet. <«

5 )

Hier stellt sich eine echte Aufgab e für Rechtsan-
wältInnen und KDV-Verb ände . Zum einen muss öf-
fentlich deutlich gemacht werden, dass S anitätssol-
datInnen in der neuen Bundeswehrstruktur inzwi-
schen ganz normale SoldatInnen sind , die genauso
auf B efehl von der Waffe Gebrauch machen müs-
sen wie alle anderen SoldatInnen auch

6)

. Zum ande-
ren mu ss vor diesem Hintergrund juristisch deut-
lich gemacht werden, dass das Grundrecht auf
Kriegsdienstverweigerung nicht für eine ganze
Gruppe von SoldatInnen außer Kraft ge setzt wer-
den kann . Hier wird e s auf ein Zu sammenspiel der
FachanwältInnen mit dem D armstädter Signal,
dem Komitee für Grundrechte und D emokratie ,

Bunde swehr werden geradezu froh sein, für die
Personalreduzierung möglichst viele freiwillige
Meldungen zu b ekommen . Nur b ei wenigen Spe-
zialistInnen, für die die Bundeswehr b esonderen
B edarf hat, dürfte der Entlassungsantrag abgelehnt
werden .

In den vergangenen Jahren hab en j eweils rund
2 0 0 Zeit- und B erufssoldatInnen den Kriegsdienst
mit der Waffe verweigert. Kriegseinsätze der Bun-
deswehr oder b esondere Vorkommnisse b ei die-
sen Einsätzen hab en die se Zahl kaum b eeinflusst.
D abei wäre eigentlich zu erwarten gewesen, dass
nach der B omb ardierung der Tanklaster b ei Kun-
du s viele der knapp 5 . 0 0 0 in Afghanistan stationier-
ten Soldatinnen und Soldaten

2)

sich die Frage hät-
ten stellen müssen, ob sie den To d unbeteiligter Zi-
vilisten weiterhin billigend in Kauf nehmen . Ei-
gentlich − so nehmen wir Kriegsdienstverweigerer
es gerne an − mü ssten solche Ereignisse viele auf-
rütteln und sagen lassen, dass sie das Kriegshand-
werk nicht länger mit ihrem Gewissen vereinb aren
können . D ass das nicht so ist, können wir zwar b e-
klagen . Unser Klagen ändert ab er offensichtlich
nichts .

Probleme für SanitätssoldatInnen

Zweihundert Ratsuchende pro Jahr sind eine sehr
überschaub are Zahl, selb st wenn die einzelnen Ver-
fahren durchaus kompliziert sein werden . D as
Kriegsdienstverweigerungsgesetz bleibt b este-
hen, das »Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben« − so soll das Bunde samt für
den Zivildienst ab Juli 2 0 1 1 heißen − wird weiter-
hin für die B e arbeitung dieser Anträge zuständig
sein .

Einige die ser verweigernden Zeit- und B erufs-
soldatInnen werden S anitätssoldatInnen sein . Für
die se gibt es nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts

3 )

kein Kriegsdienstverweige-
rungsrecht. Sie hab en − so das Bunde sverwaltungs-
gericht − ab er einen Anspruch auf Entlassung au s
der Bunde swehr

4)

. D azu muss die Gewissensent-
scheidung gegen den Kriegsdienst mit der Waffe
im Entlassungsantrag dargelegt werden . Die Ge-
wissensprüfung wird dann durch das Personalamt
der Bunde swehr durchgeführt. Militärverwaltung
prüft Kriegsdienstverweigerer − das erinnert an

Aus der Satzung der Zentralstelle KDV:
§ 2 Zweck und A ufgaben
( 1 ) Die Zentralstelle setzt sich für die uneinge-
schränkte Achtung der Glaub ens- und Gewissensfrei-
heit im Sinne des Artikels 4 des Grundgesetze s ein . Sie
fördert die Information üb er die se Grundrechte und
ruft zu Toleranz auf allen Gebieten der Kultur sowie
zur friedlichen Zusammenarb eit mit anderen Men-
schen und Völkern auf.
Im Rahmen dieser Aufgab enb estimmung setzt sich
die Zentralstelle insb esondere ein für:
1 . die Verwirklichung und Sicherung des Grund-
rechts auf Kriegsdienstverweigerung;
2 . den Schutz der Gewissensfreiheit im B ereich von
Dienstpflichten nach Artikel 1 2 a GG;
3 . die unvoreingenommene und aufgeschlo ssene Ge-
setzesanwendung durch die hierzu b erufenen Orga-
ne und die Weiterentwicklung der einschlägigen Ge-
setze ;
4 . die Unterrichtung der Öffentlichkeit üb er die ge-
setzlichen B e stimmungen zur Kriegsdienstverweige-
rung einschließlich Ersatzdiensten und üb er deren
praktischen Folgen;
5 . die B eratung und Information von Männern und
Frauen, die Dienstleistungen nach Artikel 1 2 a GG aus
Gewissensgründen verweigern, sowie die Gewäh-
rung von Rechtsb eistand in Fällen von grundsätzli-
cher B edeutung, soweit dies möglich ist;
6 . j eglichen Schutz der Kriegsdienstverweigerer in
der Öffentlichkeit, unabhängig von ihrer Staatsange-
hörigkeit ;
7. die B eratung von Kriegsdienstverweigerern,
Dienstpflichtigen und ihren Angehörigen in rechtli-
chen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen;
8 . die internationale Anerkennung des Rechtes auf
Kriegsdienstverweigerung durch Zusammenarb eit
mit gleichgesinnten Organisationen des Auslandes .

2 ) D a die meisten S oldatInnen alle vier Monate ausgetauscht wer-
den, sind pro Jahr rund 1 5 . 0 0 0 unmittelb ar von diesem Einsatz
b etroffen .

3) Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 2 7. 1 1 . 1 9 8 5 - 6 C 5 5/8 3 ,
8 2/84 , 9 3/84 und 5/8 5 . Leitsatz : » Für S anitätsoffiziere , die sich
freiwillig zum Dienst in der Bundeswehr verpflichtet hab en, b e-
steht kein Rechtsschutzb edürfnis für einen Antrag auf die Fest-
stellung, dass sie b erechtig sind , den Kriegsdienst mit der Waffe
zu verweigern, weil und solange sie S anitätsdienst zu leisten ha-
b en . Ihr D ienst ist kein , Kriegsdienst mit der Waffe« . Inzwischen
gilt die se Rechtsauffassung nicht nur für S anitätsoffiziere , son-
dern für alle S anitätssoldatInnen .

4) Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 3 . 7. 1 9 9 6 - 2 B 8 0/9 6 . Leit-
satz : » Ein S anitätsoffizier hat einen Entlassungsanspruch gem . §
5 5 Ab s . 3 S G bzw. § 4 6 Ab s . 6 S G, wenn er glaubwürdig seinen
Entlassungsantrag mit einem b e ab sichtigten Antrag auf Aner-
kennung als Kriegsdienstverweigerer b egründet. «

5 ) http ://eine stages . spiegel. de/static/topicalbumb ackground/
1 79 8 1 /_das_waren_reine_willkuerverfahren. html

6) Ein B ericht üb er die Waffendienstverwendung einer S anitätssol-
datin ist nachzule sen unter www. friedensko op erative . de/
ff/ff0 8/ 1 -5 2 . htm
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1 0

p ax christi und der Evangelischen Arb eitsgemein-
schaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden
ankommen, um nur einige geeignete Organisatio-
nen

7)

zu nennen . Die SoldatInnen, deren Gewissen
durch die Militärverwaltung üb erprüft wird , und
ihre AnwältInnen müssen zudem bereit sein, die se
Skandalverfahren öffentlich zu machen .

Die Zentralstelle KDV wird mit einer Internet-
plattform dafür sorgen, dass verweigernde Zeit-
und B erufsoldatInnen in Zukunft schnell und ein-
fach qualifizierte Ansprechp artner finden werden .
Die notwendige politische Unterstützungsarb eit
können einzelne Organisationen leisten . Um 2 0 0
Menschen zu ihrem Grundrecht zu verhelfen, b e-
darf e s ab er keiner gemeinsamen Plattform von 2 6
Organisationen mehr.

2 0 0 verweigernde Soldaten:d kein Grund
für den Fortbestand der Zentralstelle KDV

Schon 2 0 0 3 wurde eine B efreiungsregelung einge-
führt, die die Wehrpflicht im Verteidigungsfall
praktisch aussetzte . Verheiratete und eingetragene
Leb ensp artner werden auf Antrag vom Wehrdienst
b efreit. Diese B efreiung gilt auch für den Kriegs-
dienst im Verteidigungsfall . Sollte im Verteidi-
gungsfall eine Einb erufung zum unbefristeten
Kriegsdienst erfolgen, können j eweils zwei Einb e-
rufene gemeinsam entscheiden, ob sie in den
Schützengrab en einrücken o der lieb er zum Stan-
de samt gehen und sich zu eingetragenen Leb ens-
p artnern erklären lassen . Was wir in unserer ersten
Reaktion als Gesetzgebungsp anne einstuften, ent-
puppte sich auf Nachfrage im Verteidigungsminis-
terium als »bitterer Ernst« . Die B efreiungsregelung
im Wehrpflichtge setz sei in voller Kenntnis der
Konsequenzen erfolgt. Im Klartext : Wehrpflichti-
ge werden für den Verteidigungsfall nicht mehr
eingeplant. Diese Regelung erfolgt nicht erst j etzt
im Rahmen der Aussetzung der Wehrpflicht. Die
Kriegsdienstpflicht im Verteidigungsfall wurde −
von Politik und Öffentlichkeit weitgehend unb e-
merkt − schon vor sieb en Jahren au sge setzt.

Welche Aufgab en für die Gewissensfreiheit der
Kriegsdienstverweigerer bleib en für eine gemein-
same Einrichtung von 2 6 Organisationen? Welche
Aufgab en benötigen no ch eine Koordination die-
ser 2 6 Organisationen? Welche Aufgab en werden
nicht durch einzelne der Mitglieder im nötigen
Umfang wahrgenommen? Welche Aufgaben wer-
den schon durch andere D achorganisationen
wahrgenommen?

2 0 0 den Kriegsdienst verweigernde Zeitsolda-
tInnen sind kein Grund , eine D achorganisation
aufrecht zu erhalten . Ihre B eratung und B etreuung
kann eine einzelne spezialisierte Organisation b e s-
ser. D as Wächteramt üb er den staatlichen Umgang
mit dem Grundrecht auf Kriegsdienstverweige-
rung kann ebenfalls eine Fachorganisation üb er-
nehmen . Für den Schutz au sländischer Kriegs-
dienstverweigerer tritt der Verein Connection
(www. connection-ev. de) mit b e stem Fachwissen
sehr effektiv und erfolgreich ein .

D er Kampf gegen Krieg, gegen Auslandseinsät-
ze der Bundeswehr, gegen die Werbung freiwilli-
ger SoldatInnen in Schulen − all das ist aus der Sicht
von Kriegsgegnern wichtiger und notwendiger
denn j e . Ohne Wehrpflicht ist das aber keine Frage
mehr der Einschränkung der Gewissensfreiheit im
B ereich der Kriegsdienstpflicht, sondern die Au s-
einandersetzung um die richtige Art der Friedens-
sicherung. D er Bund für Soziale Verteidigung
(www. soziale-verteidigung. de) , die Plattform Zivi-
le Konfliktb e arbeitung (www. konfliktb earb ei-
tung. net) , das Forum Ziviler Friedensdienst
(www. forumzfd . de) und die Ko operation für den
Frieden (www. ko op-frieden . de) sind die Plattfor-
men, auf denen sich b ereits viele Organisationen
zusammengeschlo ssen hab en, um gemeinsam und
ko ordiniert gegen militärische Konfliktlö sungsop-
tionen zu arb eiten . Die Zentralstelle für Recht und
Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewis-
sensgründen e .V. ist dafür nach ihrer S atzung nicht
zuständig. Statt eine weitere Plattform ins Leb en zu
rufen, sollten die b estehenden Organisationen
durch aktive Mitarbeit ge stärkt werden .

Peter To biassen ist Geschäftsführer der Zen tral-
stelle KDV.

7) www. darmstaedter-signal . de ; www. grundrechtekomitee . de ;
www. p axchristi. de ; www. eak-online . de

Dokumen tiert

Bericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr
vom 31 . August 2 010 (A uszüge)

(. . .) 5 . 1 1 . Die allgemeine Wehrpflicht
In Zeiten des Kalten Kriege s war die innerdeut-

sche Grenze Nahtstelle und Verteidigungslinie
zum konkurrierenden Werte system unter Führung
der Sowj etunion . Die damaligen Strategien der NA-
TO sahen in erster Linie eine angemessene konven-

tionelle Verteidigungsfähigkeit in Zentraleurop a
vor, für die sowohl zahlenmäßig präsente als auch
aufwuchsfähige Streitkräfte vorzuhalten waren .
Lande sverteidigung war in die ser Zeit immer
Bündnisverteidigung auf deutschem Territorium .
Präsenz, Aufwuchsfähigkeit und die B ereitstellung
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